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Entsorgung von Überresten nach Schadenereignissen 
 
Bei Brandfällen oder anderen Schadenereignissen bleiben oft verschiedenartige Überresten zurück. Solche 
Reste gelten als Abfälle im Sinne der Umweltschutzgesetzgebung. Sie dürfen nicht mit Sonderabfällen 
vermischt werden und müssen, soweit möglich, am Anfallort getrennt werden. Die recyclierbaren Materialien 
sind der Verwertung zuzuführen. Nicht verwertbare Anteile müssen in dazu geeigneten Anlagen 
umweltgerecht entsorgt werden. 
 
Dieses Merkblatt enthält Grundsätze und Hinweise über die Entsorgung der häufigsten Überreste. Beachten 
Sie dabei folgende Punkte: 
 
• Es dürfen keine Abfälle im Freien verbrannt werden. 
• Die Überreste sind, soweit möglich, der Verwertung zuzuführen. 
• Nicht verwertbare, brennbare Abfälle müssen in dafür geeigneten Anlagen verbrannt werden. 

Die übrigen Abfälle sind in dazu bewilligten Deponien abzulagern. 
• Die restlichen Abfälle sind wie folgt zu entsorgen: 
 
Sonderabfälle Entsorgung über Spezialfirmen mit 

Sonderabfall-Empfänger-Bewilligung wie 
z.B.  

• Chiresa AG 
Landstr. 2 
5300 Turgi, Tel. 056 201 70 80 

• Sonderabfallverwertungs-AG SOVAG 
Sammelstation Birr im Werkareal ABB 
5242 Birr, Tel. 056 466 62 12 

• Altola AG 
Gösgerstr. 154 
4600 Olten, Tel. 062 287 23 72 

 
Nicht verwertbare 
organische Abfälle und 
nicht sortierbare Abfälle 

Entsorgung auf Reaktordeponie z.B. • Regionaldeponie Seckenberg Frick 
Seckenberg 
5070 Frick, Tel. 062 871 45 31 

• Ev. ausserkantonale Reaktordeponie 
 

Brennbare, nicht 
verwertbare Abfälle 
(Holz, Sperrgut, etc.) 

Entsorgung in 
Kehrichtverbrennungsanlagen (KVA) 

• KVA Buchs 
5033 Buchs, Tel. 062 834 77 00 

• KVA Oftringen 
4665 Oftringen, Tel. 062 789 50 25 

• KVA Turgi 
5300 Turgi, Tel. 056 201 91 11 

 
Inerter Bauschutt 
(95 % Steine oder 
gesteinsähnliche Teile, 
Beton, Backsteine, 
Eternit*, etc). 

Aufbereitung zu Recyclingkies oder 
Entsorgung auf Inertstoffdeponien 
 
*Eternit nach Möglichkeit direkt auf 
Inerstoffdeponie, keine Aufbereitung 
(Brecher)! 

• Bewilligte Aufbereitungsanlage für 
Bauschutt in der Region 

• Inertstoffdeponie Oberrain 
c/o Häfeli AG Transporte Erdarbeiten 
Entsorgung 
Hardstr. 6 
5600 Lenzburg, Tel. 062 891 41 51 

• Ev. ausserkantonale Inertstoffdeponie 
 

Metalle Verwertung über Altmetallhandel Altmetallhändler in der Region 
 

Organische Materialien 
(Futtervorräte etc.) 

Verwertung in der Landwirtschaft 
(vergleichbar einer Mistgabe) oder 
Verwertung in Kompostieranlagen 
 

Landwirtschaft oder Kompostieranlagen in der 
Region 
 

Tierkörper und andere 
tierische Abfälle 

Entsorgung in der 
Tierkörperentsorgungsanlage 

Tiere < 200 kg 
• Reg. Sammelstellen in Gemeinden 
 
Tiere > 200 kg 
• GZM Extraktionswerk AG 

Industriering 24 
3250 Lyss, Tel 032 387 47 87 
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